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Das nationale Baurecht 

Zuständigkeit Bund und Länder 

16 Länder:  

Bauordnungsrecht (LBO)  

Bund:  

Planungsrecht (BauGB), 

Handelsrecht 

(Produktsicherheitsgesetz) 

Baden- 

Württemberg 
Bayern Berlin Brandenburg Bremen Hamburg Hessen 

Mecklenburg-

Vorpommern 

 Nieder-

sachsen 
Nordrhein-

Westfalen 

Rheinland-

Pfalz 
Saarland Sachsen 

Sachsen-

Anhalt 

Schleswig-

Holstein 
Thüringen 
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Das nationale Baurecht 

Die für Bau zuständigen Minister 

und Senatoren der 16 Länder 

(Bauministerkonferenz; BMK) 

haben eine Musterbauordnung 

(MBO) erarbeitet. 

Die meisten Länder übernehmen 

die Musterbauordnung nahezu 

unverändert. 
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Die Landesbauordnungen 

Die Landesbauordnungen 

definieren Grund-

anforderungen; für 

Detailregelungen wird auf  

die öffentlich eingeführten 

technischen Regeln 

(„Technische 

Baubestimmungen“) 

verwiesen. 

Das DIBt hat den 

gesetzlichen Auftrag, bei  

den Technischen 

Baubestimmungen 

mitzuwirken und diese 

bekannt zu geben. 
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Rechtsgrundlagen europäisch 

Auf europäischer Ebene bildet die am 

1. Juli 2013 vollständig in Kraft 

getretene Bauprodukten-

verordnung (BauPVO, Verordnung 

(EU) Nr. 305/2011) die Rechts-

grundlage für das Handeln des DIBt. 

Ziel: Freier Warenverkehr im 

Europäischen 

Wirtschaftsraum (EWR) 
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Wo liegt der Konflikt? 

 Deutschland 

§3 Abs. 1 MBO (Entwurf 2016) 

Anlagen sind so anzuordnen, zu 

errichten, zu ändern und instand  

zu halten, dass die öffentliche 

Sicherheit und Ordnung, ins-

besondere Leben, Gesundheit und 

die natürlichen Lebensgrundlagen, 

nicht gefährdet werden; dabei sind 

die Grundanforderungen an Bau-

werke gemäß Anhang I der 

Verordnung (EU) Nr. 305/2011 zu 

berücksichtigen. Dies gilt auch für 

die Beseitigung von Anlagen und 

bei der Änderung ihrer Nutzung. 

 

 Europa 

Art. 1 EU-BauPVO 

Diese Verordnung legt 

Bedingungen für das Inverkehr-

bringen von Bauprodukten oder 

ihre Bereitstellung auf dem Markt 

durch die Aufstellung von 

harmonisierten Regeln über die 

Angabe der Leistung von Bau-

produkten in Bezug auf ihre 

Wesentlichen Merkmale sowie 

über die Verwendung der  

CE-Kennzeichnung für diese 

Produkte fest.  
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Unterschiede zwischen nationalen und 

europäischen Zielen in Bezug auf Bauprodukte 

         National /  

         16 Bundesländer 

sicher verwendbar 

mit einer anerkannten 

technischen Regel (i.d.R. 

Normen, einschl. harmo-

nisierter europ. Normen) 

übereinstimmend; geringfügige 

Abweichungen sind möglich 

bei Abweichung: allgemeine 

bauaufsichtliche Zulassung 

(abZ), allgemeines 

bauaufsichtliches Prüfzeugnis  

(abP), Zustimmung im 

Einzelfall (ZiE) oder ETA 

 

 

          Europa 
 

handelbar 

Leistungserklärung nach einer 

harmonisierten Norm oder 

Leistungserklärung nach einer 

europäischen technischen 

Zulassung / Europäischen 

Technischen Bewertung (ETA) 
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Bisheriger Umgang mit unzureichend 

umgesetzten Anforderungen 

Harmonisierte Normen führen 

zu CE-Zeichen 

 

Unzureichend abgedeckte 

sicherheitsrelevante 

Anforderungen an Bauprodukte 

werden (derzeit noch) 

nachgeregelt 

 

CE + Ü 

 

Beispiel: Umweltverträglichkeit 

von Flugaschen nach EN 450-1 
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EuGH-Urteil vom 16. Oktober 2014 

Urteil (Rechtssache C-100/13): 

Deutsche Nachregelungen für 

 Wärmedämmstoffe nach  

DIN EN 13162:2008 

 Elastomer-Dichtungen nach 

DIN EN 681-2:2006-11 

 Tore nach  

DIN EN 13241-1:2011-06 

sind nicht konform mit der 

Bauproduktenrichtlinie 

 

Feststellungsurteil 

(keine Festlegung von Maßnahmen durch den EuGH) 
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Folgen aus dem EuGH-Urteil 

Direkte Konsequenz:  

Nachregelungen für die  

3 Produkte aufgehoben 

 

Weitere Konsequenzen:  

„Entbehrliche“ Nachregelungen 

wurden am 14. August 2015 aus 

der BRL B Teil 1 gestrichen 
(Bauregellisten A und B, Aus- 

gabe 2015/2, zeigen den materiell 

erforderlichen Stand) 

Entwicklung eines neuen 

bauaufsichtlichen Rahmens 
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Umgestaltung des baurechtlichen Systems  

in Deutschland –  2 Jahre → 15. Oktober 2016 

Die Gremien der Länder entscheiden sich für eine  

grundlegende Umgestaltung des baurechtlichen Systems 

 

Herstellung von 

Europarechts-

konformität 

Beibehaltung  

des bisherigen Niveaus 

der Bauwerkssicherheit 

Ausschöpfung der in der 

BauPVO vorgesehenen 

nationalen Regelungs-

vorbehalte 
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Trennung von Bauwerksanforderungen  

und Bauproduktregelungen 

Musterbauordnung 

Bauwerksregelungen Bauproduktregelungen 

§3 Grundanforderungen  

an Bauwerke 

§16a: Bauarten 

§85a Abs. 2 Nr. 1:  

Ermächtigung zur 

Konkretisierung der 

Bauwerksanforderungen 

§85a Abs. 2 Nr. 2 und 3a) 

Ermächtigung für Bauarten 

§16b,  allgemeine 

Anforderungen an Bauprodukte 

§16c, harmonisierte 

Bauprodukte nach BauPVO 

„nationale“ Bauprodukte 

§§ 17 bis 25 

§85a Abs. 2 Nr. 3 b) bis f), Nr. 4 

und 5: Ermächtigung in Bezug 

auf Leistungen für Bauprodukte 
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Wesentliche Änderungen in der MBO 

§16a: Bauarten sind bauwerksbezogen und fallen deswegen  

 in den nationalen Kompetenzbereich 

Grundsatz für die Anwendbarkeit  

von Bauarten 

Bauarten, die von TB wesentlich 

abweichen oder für die es keine 

TB gibt, brauchen eine 

(allgemeine/ vorhabenbezogene) 

Bauartgenehmigung (und ggf. eine 

Übereinstimmungsbestätigung) 

Für Bauarten gibt es  

(nach wie vor) kein Ü-Zeichen  

Regelung zum Sachkundenachweis 

Neuer Begriff für die 

Bauartzulassung einschl. 

„Anwendungszulassung“: 

Bauartgenehmigung 
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Änderungen für Bauprodukte in der MBO 

§16b „Generalklausel“ für alle Bauprodukte sowie Regel  

 über die gegenseitige Anerkennung 

§16 c 

CE-gekennzeichnete 

Bauprodukte nach 

BauPVO:  

keine nationale Kompetenz 

zur Schaffung  

produktbezogener 

Zusatzanforderungen 

§§    17 - 25 

nicht CE-gekennzeichnete 

Bauprodukte 

§85a Abs. 2  

Nr. 3: 

Ermächtigungs-

grundlagen für  

alle Bauprodukte 

bezogen auf deren 

Leistungen in 

baulichen Anlagen  

Regelung in Anlehnung  

an Art. 8 Abs. 4 BauPVO 

keine Verwendbarkeits-

nachweise, keine Über-

einstimmungsbestätigung 

Verwendbarkeitsnachweise 

Übereinstimmungs-

bestätigung 
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MBO 2016E - §16 c: Anforderungen für die 

Verwendung von CE-gekennzeichneten Bauprodukten 

Ein Bauprodukt, das die CE-Kennzeichnung trägt, darf verwendet 

werden, wenn die erklärten Leistungen den in diesem Gesetz oder 

aufgrund dieses Gesetzes festgelegten Anforderungen für diese 

Verwendung entsprechen. Die §§ 17 bis 25 Abs. 1 gelten nicht für 

Bauprodukte, die die CE-Kennzeichnung aufgrund der Verordnung 

(EU) Nr. 305/2011 tragen. 

 

 Anforderungen für eine bestimmte Verwendung  

(= Bauwerksanforderungen) 

Konkretisierung der Anforderungen an bestimmte Bauwerke/Teile 

von Bauwerken gemäß §85a Abs.2 

Festlegungen zu Leistungen von Bauprodukten in baulichen 

Anlagen bezogen auf die Wesentlichen Merkmale 
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Regelungen für nicht harmonisierte  

Bauprodukte (§ 17) 

kein  

Verwendbarkeitsnachweis 

Verwendbarkeitsnachweis 

(abZ, abP, ZiE) 

Produkt für §3 nicht von 

Bedeutung oder von 

Bedeutung, aber bereits 

durch anderen Regelsetzer 

hinreichend durch 

anerkannte Regeln 

abgesichert (z.B. DVGW) 

Keine Übereinstimmungs-

bestätigung, evtl. 

Aufnahme in Liste nach  

§17 Abs. 3 (VV TB D 2.2) 

keine TB oder wesentliche 

Abweichung davon, keine allg. 

anerkannte Regel der Technik,  

Produkt für §3 von Bedeutung 

abZ  VV TB, Kap. C 2,  

sofern nicht in VV TB Kap. C 3  

aufgeführt, dann abP 

Technische 

Baubestimmung, 

keine wesentliche 

Abweichung 

Übereinstimmungsbe-

stätigung aufgrund TB 
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Wesentliche Änderung in der MBO 

§85a Technische Baubestimmungen  

Rechtsgrundlage für die Verwaltungsvorschrift (VV TB) 

 Konkretisierung der Grundanforderungen an Bauwerke  

 Planungs-, Bemessungs- und Ausführungsregelungen 

 Festlegungen zu Leistungen von Bauprodukten (inkl. Stufen 

und Klassen) in bestimmten baulichen Anlagen 

 Festlegungen, wann abP erteilt werden kann 

 Rahmen für freiwillige Nachweise 

 VV TB der Länder: Bekanntmachung durch DIBt  

 Anhörung und Einvernehmen der Länder 

 Land kann abweichende Regelungen erlassen 
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„normkonkretisierende Verwaltungsvorschrift“ 

Technische Baubestimmungen nach §85a 

Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (VVTB)  

 konkretisiert Bauwerksanforderungen 

 bricht diese a) auf Bauarten und b) auf Bauteile/Bauprodukte (soweit 

zulässig) herunter 

 löst Bauregellisten A und B, Liste C, (M-)LTB I, LTB II und LTB III ab 

A Technische Baubestimmungen, die bei der Erfüllung der 

Grundanforderungen an Bauwerke zu beachten sind 

B Technische Baubestimmungen für Bauteile und 

Sonderkonstruktionen, die zusätzlich zu den in Abschnitt A 

aufgeführten Technischen Baubestimmungen zu beachten sind 

C Technische Baubestimmungen für Bauprodukte, die nicht die  

CE-Kennzeichnung tragen 

D Bauprodukte, die keines Verwendbarkeitsnachweises bedürfen 
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MVV TB – Struktur und Aufbau – Teil A 

 

A Technische Baubestimmungen, die bei der Erfüllung 

der Grundanforderungen an Bauwerke zu beachten 

sind 

 

A 1 Mechanische Festigkeit und Standsicherheit 

A 2 Brandschutz 

A 3 Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz 

A 4 Sicherheit und Barrierefreiheit bei der Nutzung 

A 5 Schallschutz 

A 6 Wärmeschutz 
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Überführung der Regelungen 

M-Liste der Techn. Baubestimmungen 
MVV TB A und B 2 

Liste der Techn. Baubestimmungen II 

Liste der Techn. Baubestimmungen III MVV TB B 4 

Bauregelliste A Teil 1 MVV TB C 2 

Bauregelliste A Teil 2, Abschn. 1 entfallen 

Bauregelliste A Teil 2, Abschn. 2 MVV TB C 3 

Bauregelliste A Teil 3 MVV TB C 4 

Bauregelliste B Teil 1 MVV TB  A oder B 

Bauregelliste B Teil 2 MVV TB B 3 

„Sonstige Bauprodukte“ 
MVV TB D 2.2 

Liste C 

neu MVV TB D 3 
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Technische Dokumentation gem. § 85 a Abs. 2 

Nr. 6 = Freiwillige Nachweisführung 

Rechtliche Regelung 

(Ermächtigung) 

MVV TB D 3 

 die CE-Kennzeichnung ist die einzige 

Kennzeichnung bei harmonisierten 

Produkten, 

 weitere freiwillige Angaben zu dem 

Produkt sind möglich, 

 Korrektheit dieser Angaben muss 

dargelegt werden, 

 je nach Produkt, Einbausituation und 

Verwendungszweck sind anzugeben, 

welche Nachweisregelung der Prüfung 

zugrunde gelegt wurde sowie ob und 

welche Stellen eingeschaltet wurden.   

Vollzugsregelung 

der Länder 

Ermessensleitende 

Verwaltungsvorschrift 

  Europäische Kommission 

ist gegen diesen Abschnitt 

Vgl. Erlasse als aktueller 

Vorgriff, Folien 32 und 36 
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Novellierung Landesbauordnungen 

Aktueller Stand MBO 

Notifizierung der MBO 

18.05.2016 

Bemerkung der Europäischen Kommission  

16.08.2016 

 Ablauf der Stillhaltefrist 

 Bemerkung hat nicht zur Verlängerung der Frist geführt 

19.08.2016 

Nunmehr möglich: 

Gesetzgebungsverfahren in den Ländern  

Aber: Inkrafttreten der novellierten LBO setzt eigentlich 

das Vorliegen der VV TB voraus. Dennoch hat Sachsen-

Anhalt am 15.10.16 eine neue LBO in Kraft gesetzt und 

hält dabei übergangsweise an den alten Listen als TB fest.  
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Novellierung Landesbauordnungen 

Aktueller Stand VVTB 

Notifizierung veranlasst 

21.07.2016 

Bemerkungen aus Österreich und ausführliche 

Stellungnahmen Spaniens, Finnlands und der 

Europäischen Kommission, womit sich die Stillhaltefrist, 

bis zum 23. Januar 2017 verlängert.  

Insgesamt umfassende Einwände, die ab Mitte  

November in den Gremien der BMK, mit dem  

Bund und der Kommission beraten werden.  

 ggf. Anpassung der VV TB 

25.10.2016 

 Frühester Zeitpunkt der Inbezugnahme der VV TB 

24.01.2017 
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Bisherige Änderungen für harmonisierte 

Bauprodukte  

 Dezember 2014: Anlagen der BRL B Teil 1 für die drei vom 
Urteil betroffenen Bauprodukte werden außer Vollzug gesetzt 

 Ende Januar 2016: Annahmeschluss für Anträge auf abZ  
im Bereich harmonisierter Produkte nach BauPVO 

 16. Oktober 2016: Übergangsweise Herausgabe einer 
Änderung der Bauregelliste B Teil 1: es werden keine 
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen mehr für 
Produktleistungen harmonisierter Bauprodukte gefordert. 

 Ehemals geforderte und noch gültige abZ für harmonisierte 
Bauprodukte können jetzt nur noch als freiwillige Nachweise 
zur Bestätigung zusätzlicher Produkteigenschaften genutzt 
werden. 

 Das Ü-Zeichen darf für diese zusätzlichen Eigenschaften 
nicht mehr gefordert werden. 

 

 

Tagungsunterlage; [9] im Schriftbeitrag 
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Weitere Änderungen der Bauregelliste A 

 16. Oktober 2016:  

 Für „Restregelungen“ in BRL A Teil 1 werden die  

Spalte 4 „Übereinstimmungsnachweis“ und die  

Spalte 5 „Verwendbarkeitsnachweis bei Abweichung“ 

gestrichen.  

 Für Bauprodukte im Anwendungsbereich von 

harmonisierten technischen Spezifikationen werden 

Einträge in BRL A Teil 2 (abP) gestrichen.  

 

 

Tagungsunterlage; [9] im Schriftbeitrag 
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Künftige Änderungen, wenn die VV TB vorliegt 

(frühestens 24. Januar 2017) 

 Länder, in denen noch keine neue Landesbauordnung vorliegt, 

werden  

 die Kapitel A und B der VV TB als Liste der Technischen 

Baubestimmungen 

 das Kapitel C als Bauregelliste A und  

 das Kapitel D als Liste C einführen. 

 Eine Bauregelliste B Teil 1 wird dann nicht mehr existieren. 

 Die Bauregelliste B Teil 2 ist im Kapitel B 3 der VV TB 

enthalten.  

 Länder, die schon eine neue Landesbauordnung haben, 

werden die VV TB direkt in Bezug nehmen und als 

Landesvorschrift bekannt machen.  
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Erlass des Landes Hessen  vom 21.10.2016 

zum Vollzug des Bauproduktenrechts 

Tagungsunterlage 
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Erlass des Landes Hessen  vom 21.10.2016  

zum Vollzug des Bauproduktenrechts 
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MBO – Die am Bau Beteiligten  

– im Wesentlichen unverändert 

§ 52 
Grundpflichten 

Bei der Errichtung, Änderung, Nutzungsänderung und der Beseitigung von 

Anlagen sind der Bauherr und im Rahmen ihres Wirkungskreises die anderen 

am Bau Beteiligten dafür verantwortlich, dass die öffentlich-rechtlichen 

Vorschriften eingehalten werden. 

Die am Bau Beteiligten 

Bauherr   § 53 

Unternehmer  § 55 

Bauleiter  § 56 

Entwurfsverfasser § 54 

Änderungen in §53 
und §55 
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Erlass des Landes Hessen  vom 21.10.2016 
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Erlass des Landes Thüringen  vom 19.10.2016 

Gleicher Text 

wie Erlass in 

Hessen 

Tagungsunterlage 
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Aktuelle Muster-Liste der Technischen 

Baubestimmungen 

 

Kenn./ 
Lfd. 
Nr. 

Bezeichnung Titel Ausgabe Bezugs- 
quelle/ 
Fundstelle 

1 2 3 4 5 

     
2.3.7 Instandsetzungs-

Richtlinie 
Anlagen 2.3/8 
und 2.3/9 E 

DAfStb-Richtlinie - Schutz und Instandsetzung von 
Betonbauteilen 

  

  Teil 1:  Allgemeine Regelungen und Planungs-
grundsätze 

Oktober 2001 *) 

  Teil 2: Bauprodukte und Anwendung Oktober 2001 *) 

  Teil 3: Anforderungen an die Betriebe und Überwa-
chung der Ausführung 

Oktober 2001 *) 

Anlage 2.3/8 

Zur Richtlinie für Schutz und Instandsetzung von Betonbauteilen 

1 Bauaufsichtlich ist die Anwendung der technischen Regel nur für Instandsetzungen von Betonbauteilen, bei 
denen die Standsicherheit gefährdet ist, gefordert. 

2 Die 2. Berichtigung der DAfStb-Richtlinie - Schutz und Instandsetzung von Betonbauteilen – Teil 2, Ausgabe 
Dezember 2005 ist zu berücksichtigen. 

3 Vergussmörtel und Vergussbetone nach der „DAfStb-Richtlinie Herstellung und Verwendung von zementge-
bundenem Vergussbeton und Vergussmörtel – Ausgabe November 2011“ dürfen bei Instandsetzungsmaß-
nahmen gemäß dem Anwendungsbereich nach dieser Richtlinie verwendet werden. 
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Aktuelle Muster-Liste der Technischen 

Baubestimmungen 

Gemäß Anlage 2.3/9 E zur Instandsetzungsrichtlinie Ist bei der Verwendung von Produkten nach 
der Normenreihe EN 1504 Folgendes zu beachten: 

1 Zu EN 1504-2:  Nachweis als Oberflächenschutzsystem gemäß Bauregelliste A Teil 1 lfd. Nr. 
1.7.5  

2  Zu EN 1504-3:  Die Verwendung ist noch nicht geregelt und bedarf derzeit einer allgemeinen 
bauaufsichtlichen Zulassung. 

3 Zu EN 1504-4:  Die Verwendung ist nicht geregelt und bedarf daher einer allgemeinen 
bauaufsichtlichen Zulassung. 

4  Zu EN 1504-5: Rissfüllstoffe für kraftschlüssiges Füllen und Rissfüllstoffe für dehnfähiges 
Füllen von Rissen, Hohlräumen und Fehlstellen: Nachweis der besonderen 
Eigenschaften gemäß Bauregelliste A Teil 1 lfd. Nr. 1.7.6 

 Die Verwendung von Rissfüllstoffen für quellfähiges Füllen von Rissen, 
Hohlräumen und ist  nicht geregelt und bedarf daher einer allgemeinen 
bauaufsichtlichen Zulassung.  

5 Zu EN 1504-6: Die Verwendung ist nicht geregelt und bedarf daher einer allgemeinen 
bauaufsichtlichen Zulassung 

6  Zu EN 1504-7: Die Verwendung ist  nicht geregelt und bedarf daher einer allgemeinen 
bauaufsichtlichen Zulassung. 
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Verwaltungsvorschrift  TB –  

Mögliche Festlegungen für Instandsetzung 

A Technische Baubestimmungen, die bei der Erfüllung der 

Grundanforderungen an Bauwerke beachtet werden müssen 

  neue Instandhaltungsrichtlinie des DAfStb, Teile 1 bis 3 

  

C Anforderungen im nichtharmonisierten Bereich zur Erfüllung 

der Grundanforderungen an Bauwerke  - MBO §17  

  Restnormen DIN V 18026 und DIN V 18028 werden nicht 

enthalten sein 

 abP für Instandsetzungsmörtel und Korrosionsschutz-

beschichtung werden nicht enthalten sein 

 

D Bauprodukte, die keines Verwendbarkeitsnachweises bedürfen 

 keine Listung von Instandsetzungsprodukten 
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Verwaltungsvorschrift  TB –  

Mögliche Festlegungen für Instandsetzung 

A Technische Baubestimmungen, die bei der Erfüllung der Grundanforderungen an 
Bauwerke beachtet werden müssen 

A.1 Mechanische Festigkeit und Standsicherheit 

 

A.1.2 Technische Anforderungen hinsichtlich Planung, Bemessung und Ausführung an bestimmte bauliche Anlagen und 
ihre Teile gem. § 85a Abs. 2 MBO 

Kenn./ 
Lfd. Nr. 

Anforderungen an Pla-
nung, Bemessung und 
Ausführung gem.  
§ 85a Abs. 2 MBO 

Technische Regel/Ausgabe Weitere 
Maßgaben 
gem. § 85 a 
Abs. 2 

1 2 3 4 

 
A 1.2.3  Bauliche Anlagen im Beton- und Stahlbetonbau 

    
A 1.2.3.2 Schutz und Instandsetzung 

von Betonbauteilen 
DAfStb-Richtlinie - Schutz und Instandsetzung von Betonbautei-
len : 2001-10 
Teil 1: Allgemeine Regelungen und Planungsgrundsätze 
Teil 2: Bauprodukte und Anwendung einschl. 2. Berichtigung 
2005-12 
Teil 3: Anforderungen an die Betriebe und Überwachung der 
Ausführung 
sowie 3. Berichtigung 2014-09 
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Verwaltungsvorschrift  TB –  

Mögliche Festlegungen für Instandsetzung 

A Technische Baubestimmungen, die bei der Erfüllung der Grundanforderungen an 
Bauwerke beachtet werden müssen 

A.1 Mechanische Festigkeit und Standsicherheit 

 

A.1.2 Technische Anforderungen hinsichtlich Planung, Bemessung und Ausführung an bestimmte bauliche Anlagen und 
ihre Teile gem. § 85a Abs. 2 MBO 

Kenn./ 
Lfd. Nr. 

Anforderungen an Pla-
nung, Bemessung und 
Ausführung gem.  
§ 85a Abs. 2 MBO 

Technische Regel/Ausgabe Weitere 
Maßgaben 
gem. § 85 a 
Abs. 2 

1 2 3 4 

 
A 1.2.3  Bauliche Anlagen im Beton- und Stahlbetonbau 

    
A 1.2.3.2 Schutz und Instandsetzung 

von Betonbauteilen 
DAfStb-Richtlinie – Instandhaltung von Betonbauteilen: 
2016-?? 
Teil 1: Planung der Instandhaltung 
Teil 2: Merkmale von Produkten oder Systemen für die In-

standhaltung und Regelungen für deren Verwendung  
Teil 3: Ausführung der Instandsetzung und Überwachung 
Teil 4 – Prüfverfahren 
Teil 5 – Nachweisverfahren zur Ermittlung der Restnutzungs-

dauer und der Bemessung von Schichtdicken für Beto-
nersatz bei Karbonatisierung und Chlorideinwirkung 
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Reaktion der Praxis 

Bauaufsichtliche Regelungen zur Instandhaltung nach dem EuGH-Urteil C-100/13   – 09.11.2016 | 

44 von 47 

Reaktion aus der Praxis –  

DBV-Rundschreiben Nr. 250 



 Dr.-Ing. Wilhelm Hintzen  

Bauaufsichtliche Regelungen zur Instandhaltung von  

Betonbauteilen nach dem EuGH-Urteil C-100/13  

 

 27. Informations-Seminar der LGGHuT 

 

 09.11.2016 

Bauaufsichtliche Regelungen zur Instandhaltung nach dem EuGH-Urteil C-100/13   – 09.11.2016 | 

45 von 47 

Reaktion aus der Praxis –  

DBV-Rundschreiben Nr. 250 
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Aktuelle Informationen 

Der Vortrag gibt nur den aktuellen 

Erkenntnisstand (Ende Oktober 2016) 

wider. 

Änderungen sind möglich! 

24. Januar 2017 ! 
 

Sobald die weiteren Maßnahmen zu 

Umsetzung feststehen, wird das DIBt 

informieren. 

 

Nutzen Sie unsere Homepage: 

http://www.dibt.de 
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